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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Benutzungsbedingungen für den Hochseilpark Flims

1. Einverständnis
Jeder Teilnehmer muss diese Benutzungsbedingungen vor betreten des Hochseilparks Flims gelesen haben. Er bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er diese Benutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und verstanden hat und mit diesen einverstanden ist. Die erziehungs-/ aufsichtsberechtigte Person des minderjährigen Teilnehmers müssen die Benutzungsbedingungen mit dem minderjährigen Teilnehmer durchlesen und besprechen. Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit der minderjährigen Person die Benutzungsbedingung besprochen haben und damit einverstanden sind. Bei nicht leiblichen minderjährigen bestätigt der Unterzeichner mit seiner Unterschrift, dass die Verantwortung über den Minderjährigen Ihm durch die Eltern übertragen wurde.
2. Risiken
Die Begehung der Parcours birgt gewisse Risiken. Kleider können verschmutzt oder beschädigt werden. Bei Stürzen können Schürfungen auftreten oder Druckstellen entstehen. Die Parkbesucher müssen sich immer mit Karabinern oder Rollen und Karabinern sichern, andernfalls drohen Stürze und im Extremfall der Tod. Bei genauer Befolgung der Parkregeln und den Anweisungen des Parkteams werden diese Risiken auf ein Minimum reduziert.
3. Verantwortung
Die Parkbesucher begehen die Parcours selbständig und unter eigener Verantwortung. Besucher, welche sich oder andere Personen in Gefahr bringen oder verängstigen werden aus dem Park ausgeschlossen.
4. Hochseilpark Personal
Den Anweisungen des Hochseilpark Flims Team sowie der Beschilderung auf dem Parkgelände ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss aus dem Hochseilpark Flims zur Folge haben.
5. Versicherung & Haftung
Versicherung ist Sache des Teilnehmenden. Diese haben für einen ausreichenden Deckungsumfang ihrer Kranken- und Unfallversicherung zu sorgen. Die Begehung des Hochseilparks erfolgt auf eigene Gefahr.
6. Rechtliches
Zur Anwendung kommt in jedem Fall schweizerisches Recht.

Gerichtsstand ist Flims.
7. Abfall & Rauchen
Abfall ist nur in die vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

Das Rauchen ist im Hochseilpark (wegen Unfall- und Waldbrandgefahr) strengstens verboten und nur in den gekennzeichneten Bereichen gestattet.
8. Eintritt
Der Eintrittspreis beinhaltet die Benutzung der Ausrüstung, den Parcours (bis zu einer Maximalzeit von 4 Stunden), den obligatorischen Test, den Instruktionsparcour, die Überwachung des Hochseilpark Teams sowie die Begehung des Parcours.

Die Ausrüstung muss nach 4 Stunden nach Aushändigung zurückgebracht werden. 

Danach wird ein Aufpreis von CHF 5.00/pro Person für jede angefangene Stunde.

9. Rückvergütung
Das Hochseilpark Team behält sich das Recht vor, den Betrieb aus sicherheitstechnischen Gründen (Sturm, Gewitter, Feuer usw.) einzustellen. Es erfolgt in diesem Falle (höhere Gewalt) keine Rückvergütung des Eintrittpreises. Beendet der Gast frühzeitig auf eigenen Wunsch oder wenn er vom Hochseilpark Flims Team aus dem Hochseilpark Flims ausgeschlossen wird, erfolgt ebenfalls keine Rückerstattung des Eintrittspreises.
10. Sicherheitsausrüstung
Es ist strikt untersagt die Ausrüstungsgegenstände an Drittpersonen weiter zu geben. Wird die Ausrüstung (Sitzgurt) ausgezogen, um beispielsweise auf die Toilette zu gehen, so muss der korrekte Sitz vor der nächsten Parcoursbegehung von einem Arbeiter des Hochseilpark Flims kontrolliert werden.

Bei der Rückgabe der Sicherheitsausrüstung sind aussergewöhnliche Vorkommnisse (z.B. Sturz, o.ä. usw) zu melden.
11. Kleider/Schuhwerk
Zur Begehung des Parcours müssen geeignete Sportschuhe (Turn- oder Wanderschuhe) getragen werden. Es dürfen keine Röcke getragen werden.
12. Lange Haare
Besucher mit langen Haaren müssen aus Sicherheitsgründen (Seilrollen) diese zusammen binden, oder ein Haarnetz tragen.
13. Körperliche Voraussetzungen
Das zulässige Maximalgewicht für Gäste beträgt 120 Kg (240 pounds, 18 stone, 265 Ib.)

Personen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen die bei der Begehung der Parcours eine Gefahr für sich oder andere Gäste darstellen ist die Begehung nicht erlaubt.
14. Bewusstseinsverändernde Substanzen
Das Begehen der Parcours unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss die eine Bewusstseinsveränderung mit sich bringen ist verboten.
15. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor dem Begehen des Parcours die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten vorweisen.
16. Wahl des Parcous
Kinder von 4 bis 8 Jahren und einer Mindestgreifhöhe von 100 cm dürfen den Kinderparcour A begehen.

Es muss eine Begleitperson das Kind auf dem Kinderparcour beaufsichtigen und jederzeit verbal eingreifen können.

Personen im Alter von 8 – 16 Jahren und einer Mindestkörpergrösse von 120 cm dürfen in Begleitung eines Erwachsenen (ab 18 Jahren) die Parcours B – D begehen.

Für die Parcours E – G gilt zusätzlich eine Mindestgreifhöhe von 180 cm.

Wir empfehlen allen Gästen des Hochseilparks Flims mit dem Parcour B zu beginnen, bevor die anderen begangen werden.

Schwierigkeitsstufen:
- Parcour B einfach

- Parcour C + D mittel


- Parcour E, F & G schwer

17. Greifhöhen
Die erforderliche Mindestgreifhöhe für die Parcours B – D beträgt 140 cm und für die übrigen Parcours 180 cm. Die minimale Greifhöhe wird mit ausgestreckten Armen gemessen.
18. Gruppen
- Im alter zwischen 8 + 12 Jahren: 1 Erwachsener (Erziehungsberechtigter oder Aufsichtsperson)/4 Kinder

- Im alter zwischen 12 + 16 Jahren: 1 Erwachsener (Erziehungsberechtigter oder Aufsichtsperson)/6 Jugendliche

Ist keine eigene Begleitung verfügbar, so kann ein „Guide“ des Hochseilparks Flims für CHF 100.00 / Std. angefordert werden.
19. Hochseilpark
Jeder Parkbesucher muss vor der Begehung der Parcours sämtliche Parkregeln gelesen und verstanden haben.
20. Test & Übungsparcour
Vor dem Betreten des Parcours hat jeder Besucher den theoretischen Test und den Übungsparcour fehlerfrei zu absolvieren.
21. Partnercheck
Der Parcours dürfen „nur“ in Zweier- oder Dreierteams begangen werden. Partnercheck bezeichnet die gegenseitige Kontrolle von zwei (drei) Gästen vor und während der Begehung des Parcours. Der Partnercheck besteht aus einer Sichtkontrolle und wenn nötig eine zusätzliche Kontrolle mit der Hand.
22. Plattform/Elemente

Pro Plattform dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten, ausgenommen auf der Startplattform dort dürfen sich 5 Personen aufhalten. Pro Element darf sich maximal 1 Person aufhalten.

23. Kinderparcour
Der Kinderparcour ist mit einem „Durchlaufsicherungssystem“ versehen und  darf von Kindern 4 – 8 Jahren begangen werden.
24. Sportzentrum Prau la Selva (Spielplatz, Hochseilpark usw.)

Der Spielplatz, sowie auf dem gesamten Gelände des Sportzentrums „Prau la Selva“ gilt die Aufssichtspflicht der Erziehungsberechtigten oder Begleitpersonen. 
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